
Strafprozessuale Dogmatik zwischen Effizienz und Norm 

Eine Untersuchung der Befugnisnormen zum Einsatz verdeckter Ermittlungsmaßnahmen am 

Beispiel der §§ 95a, 163g StPO 

 

Vortragsgliederung 

I. Einleitung 

II. Einführung in die neuen Befugnisnormen 

III. Grundlegung eines konstruktivistischen Ansatzes zur Tatsachenfundierung des 
Tatverdachtes 

IV. Zum Dilemma der strengen Subsidiaritätsklausel des § 95a Abs. 1 Nr. 2 StPO 

 

Thesen 

I. Digitalisierung und Technisierung indizieren einen Wandel kriminogener Strukturen, der zu 
einer gewissen „Vergeheimdienstlichung“ des Strafprozessrechts zwingt.  

II. Eine strafprozessuale Dogmatik, die mit Leerformeln und Abstraktionen operiert, kann bei 
der Umsetzung normativer Sicherungsmechanismen keinen entscheidenden Beitrag leisten. 

III. Die Strafprozessrechtsdogmatik avanciert zu einem unentbehrlichen Instrumentarium zum 
Schutz rechtsstaatlicher Grundsätze im Bereich verdeckter Ermittlungsmaßnahmen.  

 

Gesetzestexte 

§ 95a Zurückstellung der Benachrichtigung des Beschuldigten; Offenbarungsverbot 

(1) 1Bei der gerichtlichen Anordnung oder Bestätigung der Beschlagnahme eines 
Gegenstandes, den eine nicht beschuldigte Person im Gewahrsam hat, kann die 
Benachrichtigung des von der Beschlagnahme betroffenen Beschuldigten zurückgestellt 
werden, solange sie den Untersuchungszweck gefährden würde, wenn 

1.bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass der Beschuldigte als Täter oder 
Teilnehmer eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere eine in 
§ 100a Absatz 2 bezeichnete Straftat, begangen, in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, 
zu begehen versucht, oder durch eine Straftat vorbereitet hat und 

2.die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des 
Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre. 

(2) 1Die Zurückstellung der Benachrichtigung des Beschuldigten nach Absatz 1 darf nur 
durch das Gericht angeordnet werden. 2Die Zurückstellung ist auf höchstens sechs Monate zu 
befristen. 3Eine Verlängerung der Anordnung durch das Gericht um jeweils nicht mehr als 
drei Monate ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen. 



(3) 1Wird binnen drei Tagen nach der nichtgerichtlichen Beschlagnahme eines Gegenstandes, 
den eine unverdächtige Person im Gewahrsam hat, die gerichtliche Bestätigung der 
Beschlagnahme sowie die Zurückstellung der Benachrichtigung des Beschuldigten nach 
Absatz 1 beantragt, kann von einer Belehrung des von der Beschlagnahme betroffenen 
Beschuldigten nach § 98 Absatz 2 Satz 5 abgesehen werden. 2Im Verfahren nach § 98 
Absatz 2 bedarf es der vorherigen Anhörung des Beschuldigten durch das Gericht (§ 33 
Absatz 3) nicht. 

(4) 1Die nach Absatz 1 zurückgestellte Benachrichtigung des Beschuldigten erfolgt, sobald 
dies ohne Gefährdung des Untersuchungszweckes möglich ist. 2Bei der Benachrichtigung ist 
der Beschuldigte auf die Möglichkeit des nachträglichen Rechtsschutzes nach Absatz 5 und 
die dafür vorgesehene Frist hinzuweisen. 

(5) 1Der Beschuldigte kann bei dem für die Anordnung der Maßnahme zuständigen Gericht 
auch nach Beendigung der Zurückstellung nach Absatz 1 bis zu zwei Wochen nach seiner 
Benachrichtigung nach Absatz 4 die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlagnahme, 
der Art und Weise ihres Vollzugs und der Zurückstellung der Benachrichtigung beantragen. 
2Gegen die gerichtliche Entscheidung ist die sofortige Beschwerde statthaft. 3Ist die 
öffentliche Klage erhoben und der Angeklagte benachrichtigt worden, entscheidet über den 
Antrag das mit der Sache befasste Gericht in der das Verfahren abschließenden Entscheidung. 

(6) 1Wird die Zurückstellung der Benachrichtigung des Beschuldigten nach Absatz 1 
angeordnet, kann unter Würdigung aller Umstände und nach Abwägung der Interessen der 
Beteiligten im Einzelfall zugleich angeordnet werden, dass der Betroffene für die Dauer der 
Zurückstellung gegenüber dem Beschuldigten und Dritten die Beschlagnahme sowie eine ihr 
vorausgehende Durchsuchung nach den §§ 103 und 110 oder Herausgabeanordnung nach 
§ 95 nicht offenbaren darf. 2Absatz 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass bei Gefahr im 
Verzug auch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes) die Anordnung nach Satz 1 treffen können, wenn nach Absatz 3 
von der Belehrung abgesehen und die gerichtliche Bestätigung der Beschlagnahme und die 
Zurückstellung der Benachrichtigung des Beschuldigten beantragt wird. 3Treffen die 
Staatsanwaltschaft oder ihre Ermittlungspersonen eine solche Anordnung, ist die gerichtliche 
Bestätigung binnen drei Tagen zu beantragen. 

(7) Im Falle des Verstoßes gegen das Offenbarungsverbot des Absatzes 6 gilt § 95 Absatz 2 
entsprechend. 

 

§ 163g Automatische Kennzeichenerfassung 

(1) 1Örtlich begrenzt dürfen im öffentlichen Verkehrsraum ohne das Wissen der betroffenen 
Personen Kennzeichen von Kraftfahrzeugen sowie Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung 
durch den Einsatz technischer Mittel automatisch erhoben werden, wenn zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
begangen worden ist, und die Annahme gerechtfertigt ist, dass diese Maßnahme zur 
Ermittlung der Identität oder des Aufenthaltsorts des Beschuldigten führen kann. 2Die 
automatische Datenerhebung darf nur vorübergehend und nicht flächendeckend erfolgen. 

(2) 1Die nach Absatz 1 erhobenen Kennzeichen von Kraftfahrzeugen dürfen automatisch 
abgeglichen werden mit Kennzeichen von Kraftfahrzeugen, 



1. die auf den Beschuldigten zugelassen sind oder von ihm genutzt werden oder 

2. die auf andere Personen als den Beschuldigten zugelassen sind oder von ihnen genutzt 
werden, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie mit dem 
Beschuldigten in Verbindung stehen oder eine solche Verbindung hergestellt wird, und die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise erheblich weniger 
erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre. 

2Der automatische Abgleich hat unverzüglich nach der automatischen Datenerhebung nach 
Absatz 1 zu erfolgen. 3Im Trefferfall ist unverzüglich die Übereinstimmung zwischen den 
nach Absatz 1 erhobenen Kennzeichen und den in Satz 1 bezeichneten weiteren Kennzeichen 
manuell zu überprüfen. 4Wenn kein Treffer vorliegt oder die manuelle Überprüfung den 
Treffer nicht bestätigt, sind die nach Absatz 1 erhobenen Daten sofort und spurenlos zu 
löschen. 

(3) 1Die Anordnung der Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 ergeht schriftlich durch die 
Staatsanwaltschaft. 2Sie muss das Vorliegen der Voraussetzungen der Maßnahmen darlegen 
und diejenigen Kennzeichen, mit denen die automatisch erhobenen Daten nach Absatz 2 
Satz 1 abgeglichen werden sollen, genau bezeichnen. 3Die örtliche Begrenzung im 
öffentlichen Verkehrsraum (Absatz 1 Satz 1) ist zu benennen und die Anordnung ist zu 
befristen. 4Bei Gefahr im Verzug darf die Anordnung auch mündlich und durch die 
Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ergehen; 
in diesem Fall sind die schriftlichen Darlegungen nach den Sätzen 2 und 3 binnen drei Tagen 
vom Anordnenden nachzuholen. 

(4) Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor oder ist der Zweck der 
Maßnahmen erreicht, sind diese unverzüglich zu beenden. 

 


